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I. Vollstationärer Bereich 
 
1. Projekt „Pflegebedarf im Saarland – PiSaar“ 
 
Bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2000 wurden im Saarland auf Initiative der SPG 
verbindliche Mindest-Personalanhaltszahlen rahmenvertraglich vereinbart. Durch die in 
diesem Zusammenhang ebenfalls vereinbarte Nachweispflicht der jahresdurchschnittlichen 
Einhaltung dieser Personalanhaltszahlen durch die Einrichtungen besteht im Saarland eine 
vergleichsweise hohe Transparenz über den tatsächlichen Personaleinsatz. Keine 
gesicherten Informationen liegen jedoch hinsichtlich der Frage vor, wie sich der Pflegebedarf 
als Folge zunehmender Multimorbidität, den höheren Anteil an Behandlungspflege sowie der 
Verkürzung der Verweildauer im Zeitablauf geändert hat. In der Fachöffentlichkeit unum-
stritten ist, dass eine wesentliche Ursache für dieses Informationsdefizit in der Bemessung 
des Personalbedarfs an den Pflegestufen darstellt, welche ihrerseits den tatsächlichen 
Pflegebedarf nur unzureichend abbilden. 
 
Die SPG hat sich im Jahr 2011 zum Ziel gesetzt, diejenigen Faktoren, die den tatsächlichen 
Pflegebedarf erklären, im Saarland zu erheben und damit eine Perspektive für die weitere 
Entwicklung und den zukünftigen Personalbedarf im Saarland aufzuzeigen. Als Projekt-
partner für das Projekt „Pflegebedarf im Saarland – PiSaar“ konnte die Philosophisch-
Theologische-Hochschule Vallendar (PTHV) gewonnen werden. Mit dem Projekt „PiSaar“ 
erhoffen sich die Projektpartner neue Erkenntnisse sowohl in methodischer, pflegefachlicher 
als auch leistungsrechtlicher Hinsicht, die es perspektivisch ermöglichen, die Entwicklung 
des Pflegebedarfs im Saarland unabhängig von der Einstufung nach dem SGB XI zu 
erfassen.  
 
Das Projekt wurde im Rahmen einer Fachtagung am 19. Oktober 2011 den Einrichtungen 
vorgestellt; Projektabschluss soll im Herbst 2012 sein.  
 
 
2. Vereinbarung gemäß § 75 Abs. 5 SGB XII mit den Landkreisen 
 
Nachdem die Finanzierungszuständigkeit für die Investitionskosten Stationärer Altenhilfe-
einrichtungen bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2004 vom Land auf die Landkreise 
übergegangen ist, meldeten diese Regelungsbedarf hinsichtlich des Verfahrens der 
gesonderten Berechnung der Investitionskosten an. Zwar wurde das seit dem Jahr 1997 von 
den Beteiligten angewendete und mit dem damaligen Ministerium abgestimmte Verfahren 
seitens der Landkreise nicht grundsätzlich in Frage gestellt; die Landkreise sahen jedoch 
Regelungsbedarf hinsichtlich Art, Inhalt und Umfang der von den Einrichtungen im Rahmen 
der gesonderten Investitionskostenberechnung vorzulegenden Unterlagen.  
 
Im Jahr 2011 konnte sich die SPG mit den Landkreisen auf eine Muster-Vereinbarung 
gemäß § 75 Abs. 5 SGB XII verständigen, welche neben Aussagen zur Leistungs- und 
Prüfvereinbarung auch Regelungen zur gesonderten Berechnung der Investitionskosten trifft. 
Zur Schaffung von Rechtssicherheit empfiehlt die Saarländische Pflegegesellschaft den 
Stationären Einrichtungen, diese Vereinbarung als Muster-Vereinbarung anzuwenden.  
 
Zwischen SPG und Landkreistag besteht Einvernehmen darüber, dass die abgestimmten 
„Gemeinsamen Formblätter“ zur gesonderten Berechnung der Investitionskosten Anlage zu 
der Vereinbarung darstellen sollen. Während bei den im Eigentum befindlichen Einrich-
tungen weitestgehend Konsens erzielt werden konnte, bestehen bei den gemieteten 
Einrichtungen nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen über Art, Inhalt und Umfang der 
vorzulegenden Unterlagen. 
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3. Pflegesatzverfahren des Jahres 2012 
 
Wie bereits in den Vorjahren so konnte sich die SPG auch für den Pflegesatzzeitraum 2012 
mit den Kostenträgern auf das bewährte Verfahren der „Gebündelten Einzelverhand-
lungen“ verständigen. Durch dieses verwaltungseffiziente Verfahren konnte ein Ausgleich 
für die prognostizierten Personal- und Sachkostensteigerungen des Jahres 2012 vereinbart 
werden. 
 
An dem Verfahren der „Gebündelten Einzelverhandlungen“ haben sich für den Pflegesatz-
zeitraum 2012 – wie bereits in den Vorjahren – ca. 90% der von der SPG vertretenen 
Stationären Altenhilfeeinrichtungen beteiligt. 
 
 
 

II. Ambulanter Bereich 
 
1. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
 
Bereits mit Datum vom 18. November 2008 hat die SPG die Krankenkassen im Saarland zu 
Verhandlungen über Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
aufgefordert und neben einer linearen Erhöhung der Gebühren im Umfang der Grund-
lohnsummensteigerung auch einen Wegfall der seit 1991 vereinbarten Leistungsausschlüsse 
(„... nicht abrechenbar neben ...“) gefordert. Zwar konnte Ende des Jahres 2010 mit den 
Krankenkassen eine lineare Erhöhung der Gebühren vereinbart werden; die SPG hat jedoch 
gegenüber den Krankenkassen deutlich gemacht, dass sie trotz dieser kompromissweisen 
Einigung an ihrer Forderung nach einem Wegfall der Ausschlusstatbestände unverändert 
festhält. 
 
In den Verhandlungen des Jahres 2011 über die Gebühren für die Leistungen der 
Häuslichen Krankenpflege haben die Krankenkassen erstmalig ihre Bereitschaft erklärt, mit 
der SPG neben einer Erhöhung der Gebühren im Umfang der Grundlohnsummensteigerung 
auch über einen Wegfall der Ausschlusstatbestände zu verhandeln. Da die Kranken-
kassen ihrerseits ebenfalls Änderungsbedarf im Preis-Leistungs-Verzeichnis angekündigt 
haben, ist davon auszugehen, dass die Verhandlungen im Jahr 2012 mit hoher Intensität 
geführt werden. Ziel der Verhandlungspartner ist es, im Laufe des Jahres 2012 ein neues 
Preis-Leistungs-Verzeichnis ohne die bisherigen Ausschlussleistungen zu vereinbaren. 
 
 
2. Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 

2.1 Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI über die Leistungen der Häus-
lichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 

 
Mit Wirkung zum 18. Juli 2011 hat die SPG den Rahmenvertrag gemäß § 75 SGB XI über 
die Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI gekündigt und zu 
Neuverhandlungen aufgefordert. Dieser Schritt wurde notwendig, weil der seit dem 01. April 
1995 gültige Rahmenvertrag durch mehrere zwischenzeitlich stattgefundene Gesetzes-
änderungen auf Bundesebene einer redaktionellen Überarbeitung unterzogen werden 
musste. Änderungsbedarf aus inhaltlicher Sicht wurde seitens der SPG nicht angemeldet; 
von daher gehen die Vertragspartner davon aus, dass die Verhandlungen im ersten Halbjahr 
2012 abgeschlossen werden können. 
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2.2 „Vereinfachtes Vergütungsverfahren“ für den Vergütungszeitraum 

2012 
 
Wie erstmalig für das Jahr 2011 so wurden auch die Vergütungen für die Leistungen der 
Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI des Vergütungszeitraums 2012 nach dem Verfahren 
der verbandsweise geführten „Gebündelten Einzelverhandlungen“ vereinbart. Zur 
Kompensation der prognostizierten Personal- und Sachkostensteigerungen des Jahres 2012 
wurde mit denjenigen Einrichtungen, welche sich an dem Verfahren beteiligt haben, eine 
lineare Erhöhung der Punktwerte in Höhe von 2,0% vereinbart. 
 
Nachdem das „Vereinfachte Vergütungsverfahren“ nunmehr im zweiten Jahr in Folge 
erfolgreich praktiziert wurde, geht die SPG davon aus, dass – analog der im Vollstationären 
Bereich bereits seit Jahren praktizierten Verfahrensweise – auch im Ambulanten Bereich die 
Personal- und Sachkostensteigerungen künftig jährlich im Wege des „Vereinfachten 
Vergütungsverfahren“ mit „Gebündelten Einzelverhandlungen“ kompensiert werden. 
 
 
 

III. Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege 
 
Das Inkrafttreten des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes zum 01. Juli 2008 hat für den 
Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege redaktionellen Änderungsbedarf ergeben. 
Vor diesem Hintergrund hat die SPG die bestehenden Rahmenverträge gekündigt und ist im 
Laufe des Jahres 2011 in Verhandlungen über eine Neufassung der Rahmenverträge sowohl 
für die Kurzzeitpflege als auch für die Teilstationäre Pflege eingetreten.  
 
Die Verhandlungen konnten im Sommer 2011 zum Abschluss gebracht werden. Für den 
Bereich der Kurzzeitpflege wurde eine Bindung der rahmenvertraglich vereinbarten Mindest-
Personalanhaltszahlen an die für den Vollstationären Bereich vereinbarten Personalanhalts-
zahlen vereinbart, darüber hinaus wurde geregelt, dass dem kurzzeitpflegespezifischen 
Mehraufwand durch entsprechende Mehrpersonalisierung sowohl im Bereich der Pflege und 
Betreuung als auch im Bereich der Unterkunft und Verpflegung Rechnung getragen wird. 
Nach wie vor unbefriedigend gelöst ist das Problem der Pflegeüberleitung im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt. Da auf Landesebene keine zufriedenstellende Regelung mit 
den Beteiligten gefunden werden konnte, strebt die SPG eine Gesetzesänderung auf 
Bundesebene an.  
 
Der Rahmenvertrag für die Teilstationäre Pflege wurde im Wesentlichen redaktionell 
überarbeitet; lediglich im Bereich der Fahrtkosten wurde eine Regelung vereinbart, welche 
aus Sicht der SPG die Realität zutreffender abbildet als die bisher praktizierte Verfahrens-
weise.  
 
 
 

IV. Altenpflegeausbildung und Fachkräftesituation 
 
1. Fachkräftesituation und Personalgewinnung 
 
Auch im Jahr 2011 hat die SPG ihre seit Jahren intensiv betriebene Imagewerbung für den 
Beruf des/der Altenpfleger/in fortgesetzt. Zu diesem Zweck wurde eine Imagebroschüre 
erstellt, welche über die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in informiert und die in großer 
Auflage (u.a. von den Berufberatungen der Arbeitsagenturen) verbreitet wurde. 
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Mit 335 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (zuzüglich 43 Quereinsteigern in das 
zweite Ausbildungsjahr) konnte im Ausbildungsjahr 2011/12 ein absoluter Ausbildungs-
rekord erreicht werden. Die SPG ist sicher, dass zu diesem Rekord neben der kontinuier-
lichen Imagewerbung auch die Ankündigung zur Einführung eines umlagefinanzierten 
Systems der Altenpflegeausbildungsvergütung beigetragen hat.  
 
 
2. Umstieg auf das umlagefinanzierte System der Altenpflegeausbildungs-

vergütung 
 
Als Folge des offenkundigen Fachkräftemangels in der Pflege hat die SPG bereits im 
Frühjahr 2010 die Einführung einer Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung als 
wichtigen Baustein zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege gefordert. Nach 
umfangreichen Vorarbeiten, an denen die SPG als maßgeblicher Akteur beteiligt war, ist das 
zuständige Ministerium mit dem Inkraftsetzen der „Verordnung über die Einführung einer 
Umlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung“ zum 01. Dezember 2011 dieser 
Forderung nachgekommen. Anstelle der bisherigen einrichtungsbezogenen Refinanzierung 
mit einer höheren Belastung für diejenigen Betriebe, welche eine hohe Zahl an Schüler/innen 
ausbilden, tritt nunmehr ein Ausgleichsverfahren mit einer für alle Einrichtungen gleich hohen 
anteiligen Belastung. Mit den Pflegekassen wurde eine Rahmenvereinbarung gemäß § 86 
Abs. 3 SGB XI zur approximativen Ermittlung des  im Jahr 2012 zu erhebenden Ausbildungs-
refinanzierungsbetrages (ARB) für den Stationären, Teilstationären sowie Ambulanten 
Bereich abgeschlossen. 
 
Die SPG wurde in der entsprechenden Rechtsverordnung als „Zuständige Stelle“ mit der 
Verwaltung des Ausgleichsfonds beauftragt. Vor diesem Hintergrund wurde Ende des Jahres 
2011 mit den Vorbereitungen zur Schaffung der für die Fondsverwaltung erforderlichen 
Infrastruktur begonnen; hierzu wurden mit Wirkung zum 01. Dezember 2011 zusätzliche 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hauses angemietet. Zum 01. März 2012 wird eine 
Vollzeitstelle für den mit der Fondsverwaltung beauftragten Sachbearbeiter eingerichtet. 
 
 
 

V. Übergreifender Bereich 
 
1. Begleitung des laufenden Gesetzgebungsverfahrens auf Landesebene 
 
Das Inkrafttreten der PersVLHeimGS zum 08. April 2011 war für eine Vielzahl Stationärer 
Altenhilfeeinrichtungen mit Problemen verbunden: Wie bereits im Rahmen der externen 
Anhörung im Jahr 2010 von der SPG prognostiziert, war es der Mehrzahl der Stationären 
Altenhilfeeinrichtungen nicht möglich, mit den rahmenvertraglich vereinbarten Mindest-
Personalanhaltszahlen die Anforderungen des § 6 Abs. 2 Satz 4 PersVLHeimGS, wonach 
pro 30 belegte Plätze eine Fachkraft ständig anwesend sein muss („1:30er-Regelung“) zu 
jedem Zeitpunkt zu erfüllen. Nachdem ca. 90% der Stationären Altenhilfeeinrichtungen einen 
Antrag auf Befreiung gemäß § 11 Abs. 2 PersVLHeimGS gestellt haben, trat das Ministerium 
mit  der SPG in Gespräche  mit dem Ziel ein, eine praktikable Lösung für die Forderung des 
§ 6 Abs. 2 Satz 4 PersVLHeimGS zu verabreden. 
 
Auch im Rahmen der externen Anhörung zur „Saarländischen Pflegeverordnung“ sowie 
zur Verordnung über die Einführung einer Umlagefinanzierung in der Altenpflegeausbildung 
brachte die SPG ihren Sachverstand ein.  
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2. Errichtung einer Pflegekammer im Saarland 
 
Seit dem Sommer 2011 finden unter Federführung des Gesundheitsministeriums Gespräche 
mit verschiedenen Organisationen und Institutionen zu den Vor- und Nachteilen der 
Errichtung einer Pflegekammer im Saarland statt. Das Gesundheitsministerium hat 
angekündigt, dass die SPG künftig in diese Gespräche eingebunden sein wird und hat die 
SPG gebeten, sich bereits im Vorfeld dieser Gespräche zu positionieren. 
 
Der Prozess der Meinungsbildung wird innerhalb der SPG von einer „AG Pflegekammer“ 
gesteuert und ist noch nicht abgeschlossen. Einvernehmen besteht jedoch innerhalb der 
SPG, dass im Bereich der Pflege dabei insbesondere im Bereich der Aus-, Fort- sowie  
Weiterbildung noch erheblicher Regelungsbedarf besteht, welcher von den bestehenden 
Organisationen und Institutionen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zufrieden-
stellend gelöste ist.  
 
 
3. Fortschreibung des Landesseniorenplanes  
 
Im Jahr 2011 wurde unter Federführung des MAFPSuS mit den Vorbereitungen zur 
Erstellung des dritten Teils des Landesseniorenplanes begonnen. Da sich dieser Teil des 
Seniorenplanes überwiegend mit dem Bereich der institutionellen Pflege beschäftigt, 
wurde die Geschäftsführung der SPG als Sachverständiger in das Steuerungsgremium 
berufen.  
Auf Initiative der SPG wurden die Themengebiete „Fachkräftegewinnung“ sowie 
„Verbesserung der Überleitungspflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt“ 
schwerpunktmäßig bearbeitet.  
 
 
4. Projekt „Zahlen, Daten, Fakten“ 
 
Das im Jahr 2009 vom Vorstand der SPG beschlossene Projekt „Aufbau einer Datenbank bei 
der Geschäftsstelle der SPG“ wurde auch im Jahr 2011 weiterentwickelt. Neben einer 
Auswertung und Systematisierung der bereits erhobenen Struktur- und Bewegungsdaten 
befasst sich die AG „Zahlen, Daten, Fakten“, welche mit der Projektsteuerung beauftragt ist, 
darüber hinaus mit der Bildung möglicher aussagefähiger Kennziffern.  
 
 
5. Beteiligung am SZ-Lesertelefon 
 
Auch im Jahr 2011 beteiligte sich die SPG an dem von der SZ im Jahr 2005 eingerichteten 
„Lesertelefon“. Zwischenzeitlich werden die am häufigsten gestellten Fragen von der 
Geschäftsführung ausgewertet und zusammen mit den dazugehörenden Antworten in 
allgemein verständlicher Form auf der Internetseite der SPG veröffentlicht. 
 
 
Saarbrücken, den 16. Februar 2012 
 
 
 
 
 
 
_______________________     ___________________________ 
Der Vorstand       Die Geschäftsführung 


